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GEMEINDESTRUKTUR der GEMEINDE KAGRAN
(Fassung Oktober 2009)

1. DIE GEMEINDE

1.1. Glaubensgrundsätze der Gemeinde: Wir bekennen uns

a) zur Allmacht und Gnade Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Schöpfung, Offenbarung, Erlösung, Endgericht und Vollendung,

b) zur göttlichen Inspiration der ganzen Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit, Irrtumslosigkeit (in den Urschriften) und einzigen Autorität in allen ihren Aussagen,

c) zur völligen Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, die ihn dem Zorn und der Verdammnis Gottes aussetzen,

d) zum stellvertretenden Opfer des menschgewordenen Gottessohnes als einziger und völlig ausreichender Grundlage der Erlösung von der Schuld und Macht der Sünde und ihrer Folgen,

e) zur Rechtfertigung des Sünders allein aus der Gnade Gottes auf Grund des Glaubens an Jesus Christus, der gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist,

f) zum Werk des Heiligen Geistes, der Bekehrung und Wiedergeburt des Menschen bewirkt, im Gläubigen wohnt und ihn zur Heiligung befähigt,

g) zum allgemeinen Priestertum aller Glieder einer Ortsgemeinde. Diese ist der sichtbare Ausdruck der universellen Gemeinde an allen Orten, und in unserer Zeit der Leib, dessen Haupt Jesus Christus ist. Jeder Gläubige einer Ortsgemeinde bringt sich nach der ihm von Gott geschenkten Gaben zu Lobpreis und Anbetung Gottes, Verkündigung des Evangeliums in aller Welt, Unterweisung, Seelsorge, Diakonie, Bitte und Fürbitte ein,

h) zur Gemeinde nach dem Neuen Testament, die ausschließlich von Menschen gebildet wird, die persönlich vor Gott ihrer Schuld er- und bekannt und das Kreuzopfer Jesu Christi für sich persönlich in Anspruch genommen haben,

i) zur Taufe der durch persönlichen Glaubensschritt Bekehrten als Bekenntnis, mit Christus gestorben und mit ihm zu einem neuen Leben des Dienens auferstanden zu sein,

j) zur Erwartung der persönlichen, sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit; zur Auferstehung des Leibes zum Gericht und zum ewigen Leben der Erlösten in Herrlichkeit.

(Glaubensgrundsätze der ARGEGÖ)
1.2. Gestalt der Gemeinde

a) Die universelle Gemeinde: Wir glauben, dass die Gemeinde Christi ein Leib ist, die Braut Christi, gegründet durch das Erlösungswerk Gottes in der Geschichte. Gläubige aus allen Nationen, Rassen und Gesellschaftsschichten, wiedergeboren durch den Glauben an Christus und gereinigt durch sein Blut, sind durch seinen Geist in einen Leib hineingetauft und für Gott abgesondert worden und sind Glieder dieses Leibes, dessen Haupt Christus ist. Trotz der Vielgestaltigkeit an Gemeinden und deren Bezeichungen bewirkt der Geist eine grundlegende Einheit, die zur Mitarbeit und Gemeinschaft mit den Wiedergeborenen aus anderen christlichen Gruppen führt.

Die Heilige Schrift, insbesondere die Berichte über die neutestamentliche Gemeinde, leitet die Gläubigen in Fragen der Lebensführung und der Lehre. Durch seinen Geist gibt der Herr seiner Gemeinde Gaben, die zur Auferbauung der Gläubigen und der Verbreitung des Evangeliums eingesetzt werden sollen. 

b)  Die örtliche Gemeinde: Wir glauben, dass die örtliche Gemeinde eine Vereinigung von wiedergeborenen Menschen, die sich verbindlich zusammenfinden zur Anbetung, Gemeinschaft, Auferbauung, zum Dienst und Zeugnis ist. Jede Gemeinde regelt ihre eigenen Angelegenheiten in direkter Abhängigkeit  von der Führung Gottes.

In der Gemeinde sollte jedes Glied auf das Wohlergehen der anderen Glieder bedacht sein und fürbittend für sie einstehen. Durch öffentliches Lehren, anteilnehmende Ermutigung, persönliche Seelsorge und ernsthaftes Ermahnen, fördert die Gemeinde eine aufbauende Disziplin. Die Gläubigen werden ermutigt, ein Leben in christlicher Jüngerschaft zu führen und in geistlicher Reife zuzunehmen, sodaß die Gemeinde vor der Welt Gott verherrlichen kann.

Verzeichnis der grundlegenden Bibelstellen: Matt. 18,15-35; Joh. 13,1-17; 17,21; Apg 2,38-44; 15,1-28; 1.Kor.12-14; 2.Kor.2,6-8; Eph 1,22-23; 2,10-22; 5,21.27; 1.Th.5,11-14; 2.Th 3,14-15; Off.5,9.

1.3. Ziel und Aufgaben der Gemeinde

a) Die Gemeinde hat das Ziel ihren Herrn zu verherrlichen (Eph. 1,12), indem sie seinem Wort gehorcht (Joh. 14,21).
b) Die Aufgaben der Gemeinde sind

· die Verkündigung des Evangeliums,

· die Erfüllung missionarischer Aufgaben,

· die Unterweisung im christlichen Glauben aufgrund der Heiligen Schrift,

· die Pflege geistlicher Gemeinschaft,

· seelsorgerlicher Betreuung,

· die Feier der Taufe und des Abendmahls als Verordnungen Christi,

· und die Betätigung in Werken der Liebe.

2. DIE GLIEDSCHAFT

2.1..Die Gliedschaft in der örtlichen Gemeinde wird erworben: 

a) durch die Taufe auf das persönliche Bekenntnis des Glaubens,

b) durch die Aufnahme auf das persönliche Bekenntnis des Glaubensgetauften nach erfolgtem Zeugnis vor der Gemeinde,

c) durch Wiederaufnahme nach erfolgtem Zeugnis vor der Gemeinde.

2.2. Die Gliedschaft in der örtlichen Gemeinde erlischt: durch Austritt, Streichung, 
Entlassung in eine bekenntnis-verwandte Gemeinde, Ausschluss oder Tod. 

Streichung:  Nach längerer (ca. 1-jähriger) unbegründeter Abwesenheit vom Gemeindeleben, wird ein Ältester schriftlich, zusätzlich zu der in der Vergangenheit versuchten mündlichen Kontaktaufnahme, den Wunsch nach einem Treffen zum Ausdruck bringen. In diesem sollen die Möglichkeiten nach einer neuerlichen Annäherung zur Gemeinde besprochen werden. Bleibt das Mitglied inaktiv, erlischt die Mitgliedschaft nach einem weiteren Jahr, sofern sich das Mitglied nicht gegen eine Streichung ausspricht. 

2.3. Doppeltmitgliedschaft in anderen Kirchen oder Gemeinden ist grundsätzlich 
nicht erwünscht.

2.4. Aufgaben der Glieder

Ein organischer Aufbau der Gemeinde bedeutet möglichst breite, aber 


geordnete Aufteilung der Dienste unter den Gemeindegliedern (Röm 12,6-8; 

vgl. 2.Mose 18,13-26). 

Jedes einzelne Glied erfüllt seine Funktion nach dem Maß seiner Gaben 
und Fähigkeiten  „… und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.“  (Eph 4,16b)

„Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder von einander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen …“  (Röm 12,4-6; vgl. 1.Kor 12; Eph 4,11-16) 

2.5. Unterordnung der Glieder

Die Heilige Schrift lehrt „Gehorcht und fügt euch euren Leitern (Heb 13,17).“ Die Ältesten haben eine seelsorgerliche und lehrmäßige Verantwortung für die Gemeinde und deren Glieder. Die Unterordnung der Gemeindeglieder ist notwendig für die Wahrnehmung dieser Verantwortung. Gleichzeitig dürfen die Ältesten nicht agieren „als die da herrschen … sondern (als) Vorbilder der Gemeinde (1.Petr 5,3).“ (s. auch Matt. 20,25-28; Eph 5,21).
3. DIE ÄLTESTEN

3.1. Der Ältestenrat (ÄR): Er besteht aus allen im Amt bestätigten Ältesten
3.2. Führungsverantwortung der Ältesten


Der Begriff Älteste steht als Sammelbegriff für verschiedene Funktionen, wie: Aufseher, Vorsteher, Führer, Leiter, Verwalter; auch Hirte, Lehrer.


Die Ältesten werden zur geistlichen Leitung und Führung der Gemeinde aus der Schar der Brüder, die auch Wesenszüge eines Ältesten haben, berufen; Führerschaft ist nur möglich durch eine persönliche und unmittelbare Bindung an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Er ist das Haupt  der Gemeinde. Das Leben der Ältesten muss diese Bindung an Jesus Christus darstellen. 

3.3. Aufgaben der Ältesten

Die Ältesten tragen die Letztverantwortung für: 

· geistliches Leben der Gemeinde

· Verkündigung, Lehre und Gebet

· Seelsorge

· Erkennen und Erstellen der langfristigen Ziele

· Erkennen und Begegnen von Nöten, Irrlehren, sonstiger Bedrohungen

· Anleitung der Diakone, Prediger, Lehrer, Kreisleiter

· Gewinnung und Betreuung von Gemeindegliedern zur verantwortlichen Durchführung von Diensten, insbesondere Diakone, Prediger, Lehrer, Kreisleiter

· Vorbereitung, Einberufung und Leitung des Diakonenrates
· Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Gemeindeversammlung

· Unterbreitung umfassender Information der Gemeinde

· Aufsicht der Durchführung der Gemeindebeschlüsse

· Repräsentation der Gemeinde nach außen.

3.4. Bestellung der Ältesten

a) Die Zahl der Ältesten richtet sich nach den jeweiligen Bedürfnissen der Gemeinde und den vorhandenen, von Gott dazu begabten Brüdern. Die Ältestenschaft besteht nach Möglichkeit aus mehreren Ältesten (Apg 14,23; Jak 5,14).

b) Die Ältesten der Gemeinde erarbeiten unter Bezugnahme auf die Hl. Schrift (1.Tim 3; Tit 1; 1.Petr 5 u.a.) die Richtlinien für die Benennung aus der Gemeinde. Weiters erarbeiten sie einen internen Bestellungsvorschlag (vgl. Apg. 14,23; Tit 1,5).

c) Die verbindlichen Gemeindeglieder werden vom Bestellungsvorschlag informiert und sollen überprüfen, ob die vorgeschlagenen  Kandidaten diese Berufung vom Herrn haben. Gleichzeitig sollen die Kandidaten sich ihrer Gabe bewusst werden (s. 1.Tim 3,1).

d) Die Gemeinde sucht die Führung des Herrn unter Gebet und Fasten (vgl. Apg 13,2).

e) Die Gemeindeversammlung nimmt Stellung zu diesen Brüdern und bestätigt sie gegebenenfalls als die Ältesten (z.B. 2 Kor 8,19).
f) Die Ältesten der Gemeinde setzen die neu-benannten Ältesten unter Gebet und Handauflegung ein (s. 1.Tim 4,14; 5,22; 2.Tim 1,6).

3.5. Verantwortlichkeit der Ältesten

Die Ältesten sind, wie alle Christen, dem Herrn Jesus Christus verantwortlich. Sie geben ihrer Gemeinde in folgender Weise Bericht über ihren Dienst: 

a) Fragen bezüglich des Dienstes der Ältesten können bei jeder Gemeindeversammlung gestellt werden. 

b) Ein Komitee, das jeweils von der Gemeindeversammlung bestellt wird, bewertet alle zwei Jahre die Tätigkeit der Ältesten. Der Leiter des Komitees berichtet dann ausführlich, aber die Vertraulichkeit wahrend,  schriftlich und mündlich den betreffenden Ältesten und gibt danach eine zusammenfassende Stellungnahme an die Gemeindeversammlung.  
c) Die Gemeindeversammlung nimmt Stellung zu dem Bericht. Dann bestätigt sie die Ältesten, indem sich mindestens 2/3 der anwesenden Mitglieder anonym für ihren weiteren Dienst aussprechen. 

d) Die Gemeindeversammlung kann im Falle einer Notlage jederzeit über einen Diakon eine Bewertung  auf die Tagesordnung setzen lassen. 

3.6. Arbeitsweise der Ältesten

a) Die Ältesten der Gemeinde treffen einander häufig zu persönlichem Austausch, Gemeinschaft und Gebet. Diese intensive Begegnung ist die Grundlage für ein gutes gegenseitiges Verständnis und soll ihre geistliche Beziehung fördern. 

b) Auf dieser Grundlage erkennen die Ältesten brüderlich Aufgaben und Probleme in der Gemeinde und sorgen für die nötigen Lösungen.

c) Eine Arbeitsteilung aufgrund der spezifischen Begabung der Ältesten erhöht ihre Wirksamkeit. 

d) Die Ältesten arbeiten mit den Diakonen zusammen: lassen sich von ihnen helfen und geben, wo notwendig,  Anleitung und Rahmenbedingungen.   

4. DIE DIAKONE

4.1. Führungsverantwortung der Diakone 

Die Diakone leiten ihren Gaben und Fähigkeiten entsprechend, normalerweise in Teamarbeit, Kernbereiche bzw.  Projekte in der Gemeinde und sind in Erfüllung ihres Dienstes den Ältesten und der Gemeindeversammlung verantwortlich.  

Die Diakone werden zum Dienst der Gemeinde aus der Schar der Geschwister berufen. Dieser Dienst ist nur möglich durch eine persönliche und unmittelbare Bindung an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Das Leben des Diakons muss diese Bindung an Jesus Christus darstellen. 

4.2. Aufgaben der Diakone 

a) Der Ältestenrat definiert die Verantwortungsbereiche der Diakone.

b) Die Diakone sind den Ältesten zur Durchführung der Gemeindedienste zur Seite gestellt, d. h. sie unterstützen durch ihren Dienst in den Bereichen die Ältesten. 

c) Die Diakone tragen in Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern die Belange 

ihrer Kernbereiche/Projekte. 

d) Die Diakone vertreten die Anliegen,  Aufgaben, Sorgen ihrer Bereiche vor den Ältesten und im Diakonischen Rat.

        e) Die Diakone haben auch Beratungsfunktion für die Ältesten. 

4.3. Bestellung der Diakone

a) Die Ältesten erstellen Richtlinien (unter Bezugnahme auf 1. Tim 3; Apg 6)  
für die Benennung und definieren Verantwortungsbereiche der Diakone. Die GV bestätigt diese.

b) Die Ältesten suchen die Diakone gemäß den Richtlinien und den 
Qualifikationen des jeweiligen Verantwortungsbereiches. 
c) Der Diakon wird für eine Dienstperiode von 3 Jahren berufen. Sein Dienst   

     kann dann entsprechend verlängert werden. 
4.4. Arbeitsweise der Diakone 

a) Die Diakone stehen mit den Ältesten in einem engen Kontakt und


Austausch, dies auch zur  gegenseitigen Ermutigung und  Stärkung. 
b) Die Diakone treffen sich regelmäßig mit den Mitarbeitern aus ihrem 
Bereich. Hier werden die Zielvorstellungen und Aufgaben der Gemeindeleitung zur praktischen Durchführung vorbereitet/gebracht. Hier wird der Ablauf der Dienste festgelegt, korrigiert und bewertet. 
4.5.  Der Diakonenrat (DR)
Die Diakone treffen sich mindestens vier mal im Jahr mit mindestens einem Ältesten im „Diakonischen Rat“.  In diesen Treffen kommt es zu einer bereichsübergreifenden Information und Ausrichtung. Themen, die auch andere  betreffen, können    eingebracht werden. 

5. DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG (GV)

5.1. Zusammensetzung, Funktion und Aufgabe der GV

a) Die GV setzt sich aus allen verbindlichen Gemeindegliedern zusammen.
Diese tragen Mitverantwortung an der Gemeinde und sind verpflichtet an der Entscheidungsfindung teilzunehmen.


b) Die GV  hat 
1. über Anliegen, Projekte und Aufgaben nach Vorbereitung und 

Vorstellung zu entscheiden,
2. die vorgeschlagenen Ältesten und Diakone zu bestätigen, sowie Älteste 

und Diakone abzuberufen,
3. über die Berufung und Abberufung der angestellten Mitarbeiter  zu 

beschließen,

4. die Tätigkeitsberichte von Ältesten, des Komitees aus 3.5.b. und bei 

Bedarf von anderen Mitarbeitern entgegenzunehmen und Stellung zu 

beziehen,

5. über das Jahresbudget zu beschließen, und über höhere Ausgaben, die nicht  Jahresbudget enthalten sind, 

6. die Bestimmungen dieser Gemeindestruktur zu ändern und zu ergänzen
7. über die Teilung oder Auflösung der Gemeinde zu beschließen.

c) Über Beschlüsse der Gemeindeversammlung ist ein Protokoll zu führen. 

5.2. Die Arbeitsweise der GV

Die GV findet mindestens 3 mal pro Jahr statt, bei Bedarf öfter. Sie ist mindestens eine Woche vorher anzukündigen   und wird normalerweise von einem Ältesten geleitet. Die Ältesten sorgen für
· die Erstellung einer Tagesordnung; 
· Zeit für Fragen der Gemeinde; 
· die gute Vorbereitung der laut Tagesordnung vorzubringenden Anliegen, Projekte, Aufgaben; 
· eine umfassende Information der Gemeinde vor und während der GV; 
· Analyse und Berichterstattung über abgeschlossene und laufende Projekte; 
· Anfertigung eines Protokolls über Verlauf, Inhalt und Entscheidungen der  GV. 

5.3. Die Beschlussfähigkeit der Gemeindeversammlung

a) Die GV ist beschlussfähig, wenn mindestens ¼ der Gemeindeglieder

             anwesend ist.

b) In der Regel ist ein Konsens anzustreben,  mindestens jedoch ist eine 

     einfache Mehrheit nötig. Nur bei Beschlüssen, die unter 5.1.b. 2-7 fallen,  

     bedarf es einer 2/3 Mehrheit. 
c) Bei personenbezogenen Beschlüssen (5.1.b.2.+3.) wird normalerweise 

     anonym gestimmt.

6. GEMEINDEZUCHT

Für Fragen der Gemeinschaft ist Gottes Wort der alleinige Maßstab. Christen, die in Sünde leben, müssen in brüderlicher Liebe und Aufrichtigkeit ermahnt werden. Wo persönliche Seelsorge nicht ihr Ziel erreicht, übt die Gemeinde wiederherstellende Zucht. Werden Warnungen missachtet und bleibt die Einstellung der Auflehnung und Entfremdung beharrlich aufrecht, so wird (der Schuldige) die Person formell aus der Gemeinschaft der Gemeinde ausgeschlossen. Die Gläubigen müssen jedoch weiterhin an dem Irrenden Liebe und Barmherzigkeit üben, damit er zurück gewonnen wird. Wenn er sich von seiner Sünde abkehrt, so vergibt ihm Gott, die Gemeinde nimmt ihn wieder auf in die Gemeinschaft und ermutigt ihn ihm christlichen Leben. 
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